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MchenMch: Die C ede yoldne Horte bringt
Der Fault, die kraftvoll ste bezwingt.

Werte Abonnenten!
Fünfzehn stattliche Jahres-

bände der „Illustrierten schwei-
zerischen Handwerker-Zeitung"
sMeisterblatt) liegen vor uns
und niit heutiger Nummer be-

ginnt der

—z t«. Jahrgang s—
dieses Geschäfts o r g an s der schweizerischen
Handwerksmeister und deren Lieferanten.

Diese ganze Reihe der Iahresbände gibt Zeugnis
von der fortschreitenden Schaffenskrast des Einzelnen
und der Gesamtheit, wie sie im Schweiz. Gewerbe-
verein und dessen Sektionen pulsiert und von dem stets

wachsenden geschäftlichen Leben und Streben unserer

tüchtigen Handwerksmeisterschaft.
Handwerk und Gewerbe sind in der Schweiz noch

einer großen Weiterentwicklung sähig, mögen gewisse

Pessimisten noch so eifrig das Gegenteil behaupten.

Wie wetteisern Staat, Gemeinden und vereine mit-
einander in der Fürsorge für eine bessere Schulung der

Lehrlinge und Gesellen! wie ernst und würdig wird in
den Vereinen der Stand und Gang von Handwerk und
Gewerbe beraten, um aus dem Wege der Gesetzgebung
uud durch die wacht der Solidarität die ökonomische
Besserstellung der Meister, sowie die wahre Wohlfahrt
der Gehülfen herbeizuführen! Mit wieviel Umsicht ist
die wehrzahl der Meister bemüht, durch Anschaffung

verbesserter Werkzeuge und Maschinen und Einstellung
motorischer Urast ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen!
Und welch' gediegene Arbeiten in jeder Branche weisen
die Gewerbeaussteilungen jetzt schon aus! Also frisch
und mutig weiter aus dieser Bahn I Unser Losungswort
sei allezeit: Auswärts — Vorwärts!

Indem wir unsern werten Mitarbeitern an dieser
Stelle noch unsern besondern Dank aussprechen für ihre
treue Mithülfe an der Verbesserung unseres Grgans
und sie um weitere Unterstützung des Blattes bitten und
indem wir von unsern Abonnenten hoffen, sie werden
die Handwerkerzeitung auch in Zukunft als ihr geschäst-
liches Leibblatt betrachten, entbieten wir Allen unsern
herzlichen Gruß!

Die Redaktion.

Schweiz. Oeweröeverein. êlINNèîMLîlN
tàresp.)

Die Einführung kürzerer Zahlungsfristen
und die prompte Bezahlung der Handwerker-
rechnung durch die Kunden gehören zu den besten
Mitteln, dem Gewerbestand aufzuhelfen, seine sociale
Lage zu verbessern. Jeder rechtlich denkende Freund
des arbeitenden Volkes sollte sich dessen bewußt sein,
daß ebensogut wie der Kaufmann und Industrielle
gewohnt ist, für gelieferte Ware sofort Rechnung zu
stellen und einen Zahlungstermin von 3 Monaten zu
bestimmen, auch der weniger kapitalkräftige Handwerker
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Billigen 3lnfprud) auf rafdje 93egal)lung feiner gorberung
maiden barf. 8ft fa bod) jeber ©ewerbetreibenbe felBft
für ben 33egug feiner ^Rohmaterialien an bierteljaljrliche
^aljlunggtermine gebunben unb muff bie Slrbeitglohne
nach 8 ober 14 iagen in Bar entrichten! @8 wirb
be^halB lein anftänbiger Äonfument lünftighin bem

Çanbwerler üerargen, wenn biefer mit bem alten
(Schienbrian ber halb» unb gangjäl)rlichen fRecljnungg-
ftellung aufräumt unb je auf Sdjlufj jeben Duartaleg
Zahlung erwartet. die fpanbwerfer unb detailljänbler
gu Stabt unb Sanb aber mödpen wir, wo bieg noch
nicht gefchehen, aufforbern, fid) über bie ©infüljrung
ber Oierteljährlif^en iRedjnunggftetlung gu Oerftänbigen
unb bann biefelbe and) fonfequent burchgufüljren. die
wohlthätige SBirfung biefer 3lrt Ärebitreform muh
überall 3lnerlennung finben.

Schweig. ©ewerbefelretariat.

i'loltinbitlhic.
der Sentralborftanb beg fdjweigerifdjen Schreiner--

meifteroereinê erläßt an bie 93erufgberbänbe unb 8nter-
effenten ber f d) w e i g. § o l g i n b u fi r i e, fowie an bie
Seltionen unb ©ingelmitglieber beg fdjweig. Schreiner-
meifteröereing folgenben Aufruf:

93egugitehmeub auf unfere ©iulabungen unb girfulare
bom 1. Dltober unb 28. Dîobember 1899 betreff 3oll=
angelegenheit, finb wir heute im ffalle, Sie gu einer
ben ßolltarifgentwurf abfchliefjenben Ißerfammlung auf
Sonntag, 8. SI p r i l 1900, üonnittagg punit 11 Uhr
ing Jrwtel „fRütli" in Öugern eingulaben.

draltanben:
1. ißrotololl ber Sßerfammlung bom 22. 01t. 1899.
2. fReferat beg fperrn @ilg Steiner in Sßintertljur

über: „die üRotwenbigleit beg 3olIfd^u^eë
für bie fdj weigerifdje § olgin buftrie".

3. iReferat beg §errn ©mil Naumann in Jorgen
über: „dienrage einer ©rljöhung b'eg
©ingangggollgauf bie ©rgeugniffe beg

; Schreinereigewerbe g".
| 4. fReferat beg |>rn. fR. S d) er er, fpolgthpenfabrilaut

in Sugern, über: „die if3robuttiongweife
ber § olgin bu ftr ie in Stallen".

5. durchficht beg borliegenben ©ntwurfeg unb aHfällige
Slbänberungganträge.

©eehrte §erren! 3n 3lnbetradjt ber borliegenben
wichtigen draltanben laben wir Sie bringenb ein, an
biefer SSerfammtnng teilguneljmen. gatjlreidje Seteilig-
ung ift befouberg auch begljalb geboten, um ber nach-
folgenben ©ingabe an bie guftänbigen 35ehörben burd)
bie dhatfadje beg einigen gufammengeheng ber fdjweig.
(polginbufiriellen möglichft grofjen 9fad)brud berfd)affen
gu lönnen.

üugern, ben 22. SRärg 1900.
gür ben fdjweig. Schreinermeifterberein :

der ßentralpräfibent: fferb. (pergog.
I der Slltuar: 8of- 311. Lehmann.

©ntwurf mitbringen, weil Vorrat bergriffen!

ycvbunboutcSVit.
©etücrbeoerbaub Rurich. (9Ritteilung.) Sßir madjen

unfere tit. Seltiong- unb ©ingelmitglieber auf bie am
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billigen Anspruch auf rasche Bezahlung seiner Forderung
machen darf. Ist ja doch jeder Gewerbetreibende selbst

für den Bezug seiner Rohmaterialien an vierteljährliche
Zahlungstermine gebunden und muß die Arbeitslöhne
nach 8 oder 14 Tagen in bar entrichten! Es wird
deshalb kein anständiger Konsument künftighin dem

Handwerker verargen, wenn dieser mit dem alten
Schlendrian der halb- und ganzjährlichen Rechnungs-
stellung ausräumt und je auf Schluß jeden Quartales
Zahlung erwartet. Die Handwerker und Detailhändler
zu Stadt und Land aber möchten wir, wo dies noch
nicht geschehen, auffordern, sich über die Einführung
der vierteljährlichen Rechnungsstellung zu verständigen
und dann dieselbe auch konsequent durchzuführen. Die
wohlthätige Wirkung dieser Art Kreditreform muß
überall Anerkennung finden.

Schweiz. Gewerbesekretariat.

Holzindustrie.
Der Centralvorstand des schweizerischen Schreiner-

meistervereins erläßt an die Berufsverbände und Inter-
essenten der schweiz. Holzindustrie, sowie an die
Sektionen und Einzelmitglieder des schweiz. Schreiner-
meistervereins folgenden Aufruf:

Bezugnehmend auf unsere Einladungen und Zirkulare
vom 1. Oktober und 28. November 1899 betreff Zoll-
angelegenheit, sind wir heute im Falle, Sie zu einer
den Zolltarissentwurs abschließenden Versammlung auf
Sonntag, 8. A p ril 1900, vormittags Punkt 11 Uhr
ins Hotel „Rütli" in Luzern einzuladen.

Traktanden:
1. Protokoll der Versammlung vom 22. Okt. 1899.
2. Referat des Herrn Gilg-Steiner in Winterthur

über: „Die Notwendigkeit des Zollschutzes
für die schweizerische Holzindustrie".

3. Referat des Herrn Emil Baumann in Horgen
über: „Die Frage einer Erhöhung des
Eingangszollsauf dieErzeugnisse des

i S ch r e i n erei g e w e rb e s".
i 4. Referat des Hrn. R. S ch er er, Holztypenfabrikant

in Luzern. über: „Die Produktionsweise
der Holzindustrie in Italien".

5. Durchsicht des vorliegenden Entwurfes und allsällige
Abänderungsanträge.

Geehrte Herren! In Anbetracht der vorliegenden
wichtigen Traktanden laden wir Sie dringend ein, an
dieser Versammlung teilzunehmen. Zahlreiche Beteilig-
ung ist besonders auch deshalb geboten, um der nach-
folgenden Eingabe an die zuständigen Behörden durch
die Thatsache des einigen Zusammengehens der schweiz.
Holzindustriellen möglichst großen Nachdruck verschaffen
zu können.

Luzern, den 22. März 1900.
Für den schweiz. Schreinermeisterverein:

Der Zentralpräsident: Ferd. Herzog.
^ Der Aktuar: Jos. Al. Lehmann.

Entwurf mitbringen, weil Vorrat vergriffen!

Uerlmndsmejen.
Gewerbeverband Zürich. (Mitteilung.) Wir machen

> unsere tit. Sektions- und Einzelmitglieder auf die am
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